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1. Geilage M „Wiesbadener General-Mjeiger".
Kr. 123. Mittwoch, den 29. Mai 1991. XVI. Jahrgang.

(Fortsetzung.) (Nachdruck verboten.)

Die Liebe das Leben.
Roman von Dietrich von Gelchten.

13. Kapitel.
Lange Wochen waren seil jenem Abend vergangen, an

dem Hildegard den wahren Zusammenhang ihrer Verheirath-
Mg mähren hatte.

Hildegard halte in dieser Zeit manchen schmerzlichen Ein-
blick in das inhaltslose Leben ihres Galten thun müssen.
Eines Tages sah sie zu einigen Einladungen sich eines Petl-
schastes benöthigt. Er gab ihr träge zur Antwort, daß sie es
schon in seinem Schreibtisch finden würde. Auf und in dem
Schreibtisch aber herrschte die heilloseste Unordnung und sie
mußte danach suchen. Aber statt dessen fand sie nur eine wahre
Hochfliüh von vertrockneten'Blumen , Haarlocken, Photogra¬
phien und dergleichen, welche er ihr lachend als Siegestro¬
phäen bezeichnete.

Verwundert sah sie ihn an.
„Und alle diese schönen grauen und Mädchen haben Sie

geliebt?" fragte sie ihn.
„Wie der Schmetterling die Blumen liebt, die er um¬

flattert, — ja !" antwortete er ihr leichthin.
„Zlber-Alle, die Ihnen diese Zeichen der Zuneigung gaben,

glaubten doch an ihre Liebe?" fragte er weiter.
- „Das will ich nichl hoffen!" lachte er wieder. „Sie der-

stehen das nicht recht. Ich will es Ihnen erklären. Gesetzt
den Fall, ich ginge zum Ball u . sähe dort das hübscheste Mäd¬
chen, das je einein Manne den Kopf verdreht hat . Ich bitte
sie um eine Blume , die sie gerade trägt , und sage ihr , daß sie
die Königin meines Herzens sei. Ich sitze an ihrer Seite , wir
tanzen und plaudern miteinander ; wir stimmen darin über¬
ein. daß wir nie einen so reizenden Abend verlebten, und ich
erobere mir ein Liebeszeichen, eine Schleife, ihren Handschuh,
und küsse vielleicht gar ibre weiße Hand . Drei Tage später
habe ich ihren Namen vergesset: und sie den meinen. Das ist,
im allgemeinen skizzirt, die Geschichte dieser Siegestrophäen !"

Sie sah ihn fest an, die dunklen Augen voll tiefer Ge-
danken

„Wenn das zugleich überhaupt Ihre Ansicht von der Lie-
be ist, dann bin ich froh, daß Sie mich nicht lieben. Graf Ca-
raven!" sagte sie mit stolzer Würde und schritt, ohne länger
zu suchen, der Thür zu.

Erstaunt blickte er ihr nach.
„Sie hat Esprit !" sagte er vor sich hin. „Aber so sind

diese dunklen Frauen meistens. Sie nehmen das Leben erst
zu tragisch und ernst und darum könnte ich mich auch nie und
nimmer in sie verlieben !"

Aber eine noch weit schmerzlichere Entdeckung sollte Hil¬
degard machen und zwar die, daß ihr Gatte charakterschwach
Var. Daß er keinen Selbstantrieb besaß, sich in irgend etwas
nützlich zu machen, wußte sie längst , aber daß er seinem Ver¬
walter, John Blantyre , in Allem freieste Hand ließ und sich
nur zum Schein von demselben Abrechnung vorlegen ließ,
mWirklichkeit aber dieselbe keines Blickes würdigte und noch
vcniger das Thun und Lassen seines ersten Angestellten kon-
ttollirte, das sollte sie doch erst mit Schrecken erkennen lernen.
Tenn vom ersten Augenblick an hatte sich das tiefste Miß¬
trauen und die heftigste Abneigung gegen den auf der gräf¬
lichen Besitzung allmächtigen Verwalter ihrer bemächtigt, und
das brachte sie dahin, den Verkehr des Grafen mit seinem Bogt

beobachten, um zu dem niederschmetternden Resultat zu ge-
taugen, daß derselbe thun und lassen mochte, was er wollte,
der Graf hieß alles gut und wies alle Klagen und Beschwerden
Aer den Verwalter kurzerhand an diese,: zurück, wodurch der-
lelbe geradezu unumschränkte Gewalt über Leben und Besitz
M der Grafschaft Ravensmere besaß.

Sie versuchte auf ihren Gatten einzuwirken, aber mit
emem Resultat, daß sie dm: Versuch nicht wiederholte.

,-Geht zu Blantvre !" blieb nach wie vor seine Llbfertig-
uug. mit welcher er sich alle lästigen Beschwerden: vom Halse
b'At. Daneben hatte er unberechenbare Einfälle. Einmal
taÄÜete er einem Bettelweibe, das ihm auf einen: Ausritt in
ukU Weg trat , den gesammten Inhalt seiner Börse vor die
"Ae, um wenige Minuten später einem rheumattsmusge-
lahmten Häusler die Mittel zur Ausbesserung der verfallenen
^ate. die dock sein — des Grafen — Eigenthun: war . zu ver.
Men und ihn schroff, wie er das allemal that , an John
^lautyre zu verweisen.
* Hildegard krampfte sich das Herz zusammen vor der Har-
J bie er dabei bekundete, während sie soeben, als er sich der
^eltlerin gegenüber so freigebig gezeigt, sich noch gefragt hat-
E. obZ>as nur Verschwendungssuchtoder Großmuth sei. _

^ Seitdem ihr solcherweise einmal die Auge,: aufgegangen
^aren, sah Hildegard täglich neue Schattenseiten an ihremÂ tten. und iminer wieder kam ihr der Gedanke, weshalb die
-sLlur einen Menschen mit so wenig Geist und so viel körper-
lcher Schönheit cn̂ gestattet habe.
. und wie inhaltslos war sein Leben! Und einen Tag um
°en andern dasselbe!
i . 1 stand  nie vor zehn Uhr auf ; dann durchblätterte er

Mn Frühstück die Zeitungen und warf einen Blick in die an.
Kommen Briefe. Meistens wurden sie schnell bei Seite
jvj1e$tt und dann galoppirte er hinaus in die Felder, wohin
8 Fantasie ihn gerade führte . Nach dem z,veiten Früh-
1ua  aber, wobei der Wein nicht gespart wurde, spielte er Bil¬

lard oder Karten , wenn irgend ein würdiger Partner anwe-
send war . Und gleicherweise wurde nach dem Diner wieder
getrunken und gespielt bis in den Morgen hinein. Das war
sein Leben, — ein Leben ohne Zweck, ohne Ziel. Und an den
Mann , der dieses Leben führte , war sie— Hildegard — gefet¬
tet iür 's Dasein ! Und sie wußte, daß ihre Fesseln unlösbar
seien: sie mußte sie weitertragen , gleichviel, wie sie damit
fertta wurde.

Abwechslung genug bot Ravensmere jetzt. Besuch kam
und ging und den Gästen gegenüber war auch Hildegard stets
lebhaft und heiter. Sie durfte ja Fremden ihre wahre Ge¬
stalt nicht zeigen: sie mußte die Welt vielmehr lachend täu¬
schen, mochte es kosten, was es wollte.

Ter Graf sah sie nur bei derartigen Gelegenheiten, und
er lächelte bedeutsam. „Sie hat sich zurecht gefunden und ist
jetzt auch ohne Liebe, für die sie doch so sehr schwärrnte, glück¬
lich!" bespöttelte er sie für sich.

Von jenem edlen weiblichen Stolz , der jede Klage ver¬
schmäht, hatte er keine Ahnung . Für ihn war sie mit ihrem
Schicksal völlig ausgesehnt.

Als der Mai ins Land zog, bestand er darauf , nach Lon-
de,: überzusiedeln und die Elite der vormehmen Welt war ent¬
zückt, ihren Liebling wieder habe:: zu sollen. Das Gerücht,
daß Holly-House, das Stadthaus des Grafen , der Gesellschaft
wieder geöffnet werden solle, daß die junge Gräfin schön und
der Reichthum neu erstanden sei und sie berechtigte, nüt den
Koryphäe:: der Gesellschaft zu rivalisiren , war eine Nachricht,
die überall in den maßgebenden Kreisen freudig begrüßt
wurde.

Nur Eine blieb dem allem gegenüber stumm und gleich-
gülttg . Das war die junge Gräfin selber, die mit ihrem Weh
lieber in Ravensmere geblieben wäre , als es nun vor den
Augen der großen Welt verbergen zu sollen.

11. Kapitel.
Holly-House war eins der schönsten Häuser London's.

Lange Jahre stand es geschlossen, da des Grafen Verhältnisse
ihm den Aufenthalt dann nicht gestattete::. Nun aber war
es anders geworden. Arnold Ramson hatte alles in die Hand
genommen und ließ den kleinen Palast neu dekoriren und
möbliren . Er hatte dm Grafm gebetm, die Sache ihm zu
überlassm : ihm würde es ein Vergnügm sein, seiner Tochter
ein so werthvolles Hochzeitsgeschenk überreichm zu dürfm.
Der Graf lachte in seiner indolmten Weise.

„Etwas spät für ein Hochzeitsgeschmk", sagte er, „aber
machen Sie damit , was Sie wollm !"

Und das that Arnold Ramson und freute sich seiner Auf¬
gabe. Die elegantestm Lädm beehrte er mit Aufträgm für
„meine Tochter, die Gräfin Caravm ".

Es war ein fast lächerlicher Ehrgeiz, aber er besaß ihn
nun einmal , und er hatte ihn befriedigt auf Kostm von seines
Kindes Glück. Das aber irrittrte ihn wenig. War er doch
jetzt der Schwiegervater Seiner Hochgeboren des Grafm von
Earaven und der Vater der schönen Gräfin ! Was das für
ihn bedeutete und wie das seine Interessm förderte, das wußte
nur er selbst am Besten.

Die ganze Stadt sprach über dm Glanz, der in Holly-
House entfaltet sei, und noch vor der Ankunft des gräflichen
Paares kamen Schaarm von Neugierigen herbei, um es. in
Augenschein zu nehmen. Nichts war Arnold Ramson zu kost-
bar gewesen. War dock der Preis , dm er wieder erhielt, ein
noch weit kostbarerer. Stand doch jetzt der große Mommt be¬
vor, der langersehnte : Hildegard 's Vorstellung bei Hofe!

Die Herzogin von Morley war von dem Grafm mit Leich¬
tigkeit für die Vorstellung gewonnm wordm : unter dem
Schutze Ihrer Durchlaucht aber mußte Hildegard einm
zweifellose:: Triumph feiem.

Es war der schönste Tag seines Lebms für Amold Ram-
son, jener Tag der Vorstellung seiner Tochter bei Hofe. Er
war hinausgefahrm nach Holly-House, um die unvergleichlich
schöne Erscheinung der Tochter vor dem wichfigm Akt in
Augenschein zu nehmen. Das Hofkleid war von außergewöhn,
licker Pracht und Eleganz . — Silberbrokot mit reichem, ech-
tem Spitzenbesatz. Sie trug Diamanten und Brillanten , und
die nickenden Fedem . die so vielen Gesichter:: etwas Wunder¬
liches verleihm , gaben ihr ein majestätisches Aussehm.

„Hildegard , :nein Kind, ich beglückwünsche Dick aufrich¬
tig !" rief Arnold Ramson. „Du bist zu einer Gräfin ge¬
boren !"

„Das ist herzlich wmig !" mtgegnete sie emst, fast
traurig.

Ihr schwebtm ganz andere Worte auf den Lippen, aber
er war doch immer ihr Vater , dm sie ehren mußte, wmn sie
es ibm tief im Herzen auch nie würde vergeben könnim, daß
er sie verkauft hatte , um einm elendm Titel.

Arnold Ramson ahnte nichts von dm:, was hinter dieser
höbe::, weißen Ssim vorging . Mit Befriedigung einzig ruh.
ten seine Augen auf der majestätischen Erscheinung seiner
Tochter.

„Dies ist der schönste Tag meines Lebens", gab er semen
Gefühlen Ausdmck, „der Tag , an dem ich meine Tochter in
Hofioilette erblickte, vor dem großm Mommt stehmd, Ihrer
Majestät der Königin vorgestellt zu werdm !"

In diesem Augmblick trat der Graf ein. Er batte keine
Ahnung von der Anwesenheit seiner Gattin im Salon gehabt
und fuhr erstaunt zurück.

„Ah, Hildgard , Sie hier? Und schon fertig ?" stammelte
er, dem das nicht so leicht geschah, in leichter Verwirrung , so
überraschte ihn diese blendend schöne Erscheinung, — den Na¬
men nach sein Weib!

Arnold Ramson trat auf ihn zu.
„Sie könnm stolz sein, Graf !" sprach er zu ihm und ^ m

eigme "Ltolz , dm er empfand, klang durch seine Worte. . „Tie
schöne Frau , die heute vorgestellt wird, ist Ihre Gemahlin!
Ich prophezeie ihr einm großm Triumph !"

„Welcher niein häusliches Glück um ein Beträchtliches er¬
weitern wird ", entgegnete der Graf , kaum reckst wissmd, was
er eigentlich sagte.

Aber Arnold Ramson sollte Recht behalten. Der Graf
sah, wie Leute, auf derm Urtheil er ettvas gab, sich nach sei¬
ner jungen Frau umblickten: er hörte ihren Namen flüstern;
er konnte sich den: Eindmck nicht verschließen, daß sie zwischen
dm rosigen Engländerinnen aussah wie eine südländische Für.
stin. Er hatte alle Ursache, stolz auf sie zu sein. Da lvar kei¬
ne Schönere in den Zimmern der Königin, als die Tochter des
Advokaten, die jugendliche Gattin des auf seinen Adelsschild
so stolzen Grafen Earaven , — seine Gattin , aber nicht sein
gesiebtes Weib! .

Einen Augmblick vergaß Hildegard ihr Weh. Sie stand
vor der Königin . Einige Worte wurden gewechselt. Kleider
rauschten und — die Audienz war vorüber.

Auf 's Neue hörte der Graf alle Welt die Schönheit seiner
junqm Genmhlin preisen, aber ihn berührte das Alles nicht
im aeringflen : kein wärineres Empfinden weckte es in seinem
Herze::. Einzig Neugier ließ in ihm die Frage sich regen:
Was uwchte sie fühlen nach ihrem großen Erfolg ? Er mußte
sie doch einmal darüber befragen. Zu dem Ziveck begab er sich
nach ihrer Rückkehr nach Holly-House in dm Wohnsalon und
war verwundert , wie emst und traurig sie aussah. Aber das
machte ihn in seinem Vorsatz nicht irre.

„Nun , wie kamen Sie sich vor, Hildegard?" fragte er sie.
„Etwa wie eine Dohle mit geborgten Federn !" antwor-

tete sie ihm mit leiser Bitterkeit. . „Ich glaube nicht, daß ich
Ihre schöne, vielgepriesene Welt jmwls lieben lemm werde,
Graf Earaven . Ich sehe kein großes Glück darin , ihr anzu¬
gehören. Ich hatte das Gefiihl, daß die Meistm nur gegm
die Gräfin Earaven  höflich und liebmswürdig warm,
die an Hildegard Ramson kein fteundlickies Wort verschwendet
haben würden !" .

„Da habm Sie recht!" bestättgte er ihr sehr freimuth :g
und rücksichtslos.

„Dann hat Ihre Welt für Pich keinen Werth!" sagte sie
milde. „Ich kmne höhere, schönere Welten und möchte ihnen
anqehörm!"

„Das verstehe ich nicht", entgegnete er mit leickiterl&vae*
duld, „und ich will mir auch gar keine Mühe gebm. es zu ver.
stehen. Ich weiß nur eins : daß es durchaus nicht so ganz
ohne ist, Gräfin Earaven zu sein!"

Ein tiefer Seufzer Hildegard's war ihre ganze Antwort.
Auch sie hielt es nicht der Mühe werth, dm Graf zu ihrer An-
schauungen bekehrm, die er doch nicht verstehen würde. Fremd,
wie ihr seine Welt, war ihn: die ihre.

(Fortsetzung folgt.)
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2. Geilaae mm„Wiesbadener General-Anjeiger".

Allgemeine Vertrags-Bedingungen
für die

MflhlMg von öliutcn. silvit für ltistungkn
und liefkluugcn

im
Bereiche der Bauverwaltung der Stadt Wiesbaden.

8 1. Gegen st and des Vertrages.
Dm Gegenstand des Unternehmens bildet die Ausführ¬

ung der im Vertrage oder in sonst getrofsenen Verein¬
barungen oder in den besonderem Bedingungen bezeichneten
Bauwerke, der Arbeiten und Lieferungen. ' Im Einzelnen
bestimmt sich Art und Umfang der dem Unternehmer obliegen¬
den Leistungen nach den Verdingungsanschlägen , den zuge¬
hörigen Zeichnungen und anderen Unterlagen des Vertrages
oder der sonstigen Vereinbarungen . Die in dm Verdingungs-
anschlägen angenommenen Vordersätze unterliegen jedoch den-
Ö mnäheren Feststellungen,welche—ohne wesentlicheerung der dem Vertrage zu Grunde gelegten Bauent-
würfe— bei der Ausfiihrung der betreffenden Bauwerke sich
ergeben.

Abänderungen der Bauentwürfe anzuordnen, bleibt der
bauleitendm Behörde Vorbehalten. Leistungen. welche in
den Bauentwürfen nicht vorgesehen sind, können dem Unter-
nehmer nur mit seiner Zustimmung Übertrager: werden; die
Entschädigungssätze hierfür sind rechtzeitig schriftlich zu ver¬
einbaren.

§2 . BerechnungderVergütung.
Die dem Unternehmer zukommende Vergütung wird nach

dm wirklichen Leistungen bezw. Lieferungen unter Zugrunde¬
legung der vertragsmäßigen Einheitspreise berechnet. Etwaige
auf dm Lieferungen ruhende Patent - und ähnliche Gebühren
trägt der Unternehmer. Derselbe hat die Stadt gegen der-
arüge Ansprüche Dritter zu vertreten.

Die Vergütung für Tagelohnarbeiten erfolgt nach den
vertragsmäßig vereinbarten Lohnsätzen.

Insoweit in den Verdingungsanschlägen für Neben-
leistung  en , sowie für das Vorhalten von Werkzeug und
Geräthen, Rüstungen und für Herstellung und Unterhaltung
von Zusuhrwegm nicht besondere Preisansätze vorgesehen
find, umfassen die vereinbarten Preise und Tagelohnsätze zu-
Ö  die Vergütung für die zur planmäßigen Herstellung desierks oder für die Erfüllung des Vertrages gehörenden
Nebenleistungen aller Art,  insbesondere auch für die Her-
anschaffung der zu den Bauarbeiten erforderlichen Materi¬
alien aus den aus der Baustelle befindlichen Lagerplätzen nach
der Verwendungsstelle am Vau , sowie die Entschädigung für
Vorhaltung von Werkzeug, Rüstungen und Geräthen . für die
infolge der übernommenen Bauarbeiten und Lieferungen
notwendigen Reinigung des Baues , Schuttabfuhr , sowie für
die Gestellung der zu den Güteprüfungen zu liefernden Ma¬
terialien, erforderlichen Arbeitskräfte , Maschinen und Gerät he.

Auch die Gestellung der zu den Absteckungen, Höhenmefs-
Mgen erforderlichen Arbeitskräfte und Geräth-e liegt dem Un¬
ternehmer ob, ohne daß demselben eine besondere Entschädig¬
ung hierfür gewährt wird ; jedoch wird diese Gestellung für
die baupolizeilichenAbsteckungen und Höhenbestimmungen
nicht verlangt.

8 3. Mehrlei st ungengegendenVertrag.
Ohne ausdrückliche schriftliche Anordnung oder Genehmig,

ung des bauleitenden Beamten darf der Unternehmer keiner-
fei vom Vertrag abweichende oder im Verdingungsanschlage
nicht vorgesehene Arbeiten oder Lieferungen ausführen.

Der bauleitende Beamte ebenso wie die bauleitende Be¬
hörde ist befugt, diesem Verbot zuwider einseitig von dein Un-
ternehmer bewirkte Leistungen auf dessen Gefahr und Kosten
wieder beseitigen zu lassen; auch hat der Unternehmer nicht
nur keinerlei Vergütung für derartige Leistungen und^ Lic-
strunzen zu beanspruchen, sondern muß auch für allen Scha¬
den aufkommen, welcher etwa durch diese Abweichungen vom
Vertrage für die Stadt entstanden ist. Sollten Mehrarbeiten
oder Lieferungen, außer den im Verdingungsanschlag ausge-
suhrten von dem bauleitenden Beamten angeordnet werden,
w verpflichtet sich der Unternehnier zu dieser Mehrleistung,
falls ihr Werth 10 pCt. der Endsumme des Angebots nicht
überschreitet, jedoch soll die Mehrleistung nicht für eine einzel-
^ Position gefordert werden. Die Vergütung für diese Ar¬
resten oder Lieferungen wird nach den vertragsmäßigen Ein-
heitspreisen.berechnet.

8 -1. Minderlei st un gen gegen den Vertrag.
, Bleiben die ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen zu-
wlge der von der bauleitendm: Behörde oder dem bauleiten-
oen Beamten getroffenen Anordnungen un: n:ehr als 10 pEt.
oer Endsumme des Angebots hinter der im Vertrage bedunge-
ven Menge zuriick, so hat der Unternehmer Anspruch ans den
V'atz des ihm nachweislich hieraus entstandenen wirklichen
Schadens. Nöthigenfalls entscheidet hierüber das Schieds¬
gericht(8 27) . Ein Ersatz des durch Minderleistung dem Un-
fernehmer etwa entgangenen Gewinnes findet in keinem Fallestatt.
»6. Beginn , Fortführung und Vollendung

der Arbeiten  etc ., Vertrags st rasen.
Der Beginn , die Fortführung und Vollendung der Leist-

ungen und Lieferungen hat nach den im Vertrage , in den be¬
sonderen Bedingungen oder anderweitig festgesetzten Fristen
» erfolgen.

|L Ist über den Beginn der Arbeiten etc. in den besonderen
Bedingungen eine Vereinbarung nicht getroffen, so hat der
Unternehmer spätestens 14 Tage nach schriftlicher Anfforder-

seitens des bauleitenden Beamten mit den Leistungen
°ver Lieferungen zu beginnen . Unternehmer hat dem bau
festenden Beamten alsbald bei Beginn der Arbeit oder Liefer¬
ung einen den festgesetzten Friste:: entsprechenden Arbeits
oder Lieferplan zur Kenntnis; zu bringen . Musterstücke sind
M Verlangen ohne besondere Vergütung anzufertigen und
Aeiben nach Genehmigung seitens des bauleitenden Beainten

die Ausführung maßgebend.
U Die Leistung oder Lieferung muß im Verhältnis; zu den

^dungenei: Vollendungsfriste :: fortgesetzt angemessen gefor
F * werden. .

.. Die Zahl der zu verwendenden Arbeitskräfte und Ge
sowie die Vorräthe an Materialien iniissen allezeit den

ubernvnmwnen Leistungen entsprechen. Für die Berechnung
k>Ner Vertragsstrafe ist der Tag mas;gebei:d, an welchem die
Arbeiten oder Leistungen nach den dafür festgesetzten Bestimm-
Lvgen fertiggestellt sein oder die Anlieferung an den: in den
Bestimmungen bezcichncten Anlieferungsorte stattfinder. soll.

Eine im Vertrage bedungene Vertragsstrafe gilt nicht fiir
erlassen, wenn die verspätete Vertragserfüllung ganz oder
theilweise ohne Vorbehalt angenoinmen worden ist.

Eine tageweise zu berechnende Vertragsstrafe für verspä¬
tete Ausführung von Bauarbeiteu , Leistungen oder Liefer¬
ungen bleibt für die in die Zeit einer Verzögerung fallenden
Sonntage und allgemeinen Feiertage außer Ansatz.

8 6. Hinderungen  d e r B a u a u s f ü h r u n g.
Glaubt der Unternehmer sich in der ordiumasmäßigen

Fortführung der übernommenen Arbeiten durch Anord¬
nungen der bauleitenden Behörde oder des bauleitenden Be¬
amten oder durch das nicht gehörige Fortschreiten der Arbeiten
anderer Unternehmer oder durch höhere Gewalt oder andere
zwingende unabwendbare Umstände behindert, io hat er den:
bauleitenden Bean :ten oder der bauleitende:: Behörde hier-
von sofort schriftliche Anzeige zu erstatten.

Unterläßt der Unternehmer diese Anzeige, so werden kei¬
nerlei auf die betreffenden, angeblich hindernden Umstände be-
gründete Ansprüche oder Einwendungen berücksichtigt.

Nach Beseitigung derartiger Hindernisse sind die Arbeiten
ohne weitere Aufforderung ungesäumt wieder aufzunehmen.

Der bauleitenden Behörde bleibt Vorbehalten, falls die
bezüglichen Beschwerden des Unternehmers für begründet zu
erachten sind, eine angemessene Verlängerung der im Vertrage
festgesetzten Vollendungsfristen — längstens bis zur Dauer
der betreffenden Arbeitshinderung — zu bewilligen.

Für die bei Eintritt einer Unterbrechung der Bauausführ-
ung bereits ausgeführten Leistungen erhält der Unternehmer
die den vertragsmäßig bedungenen Preisen entsprechende
Vergütung . Ist -Jin  verschiedenwerthige Leistungen ein nach
dem Durchschnitt bemessener Einheitspreis vereinbart , so ist
unter Berücksichtigungdes höheren oder geringere:: Werthes
der ausgeführten Leistungen gegenüber den noch rückständigen
ein von dein verabredeten Durchschnittspreiseentsprechend ab-
weichender neuer Einheitspreis für das Geleistete besonders zu
ermitteln und darnach die zu gewährende Vergütung zu be¬
rechnen.

Außerdem kann der Unternehmer im Falle der Unter¬
brechung oder gänzlichen Abstandnahme von der Bauausführ¬
ung den Ersatz des ihm nachweislich entstandenen wirklichen
Schadens beanspruchen, wenn die die Fortsetzung des Baues
hindernden Umstände entweder von der bauleitenden Behörde
und deren Organen verschuldet sind, oder — insoweit zufällige,
von dem Willen der Behörde unabhängige Umstände in Frage
stehen, — sich auf Seiten der bauleitenden Behörde zugc-
tragen haben.

Eine Entschädigung für entgangenen Gewinn kann in
keinem Falle beansprucht werden.

In gleicher Weise ist der Unternehmer zum Ersatz des der
Stadt nachweislich entstandenen Schadens verpflichtet, wenn
die betreffenden, die Fortführung des Baues hindernden Um-
stände von ihm verschuldet sind, oder auf seiner Seite sich zu¬
getragen haben.

Ist die Unterbrechung durch Naturereignisse herbeigeführt
worden, so kann der Unternehmer einen Schadenersatz nicht
beanspruchen.

Auf die gegen den Unternehmer geltend zu machenden
Schadenersatzansorderungen kommen die etwa eingezogencn
oder verwirkten Vertragsstrafen in Anrechnung. Ist die
Schadenersatzforderung niedriger als die Vertragsstrafe , so
kommt die letztere zur Einziehung.

In Ermangelung gütlicher Einigung entscheidet über die
bezüglichen Ansprüche das Schiedsgericht (8 27) .

Dauert die Unterbrechung der Bauausführung länger
als sechs Monate , so steht jeder der beiden Vertragsparteien
der Rücktritt von: Vertrage frei. Die Rücktrittserklärung muß
schriftlich und spätestens 14 Tage nach Ablauf jener 6 Monate
den: anderen Thcile zugestellt werden : andernfalls bleibt —
unbeschadet der inzwischen etwa erwachsenen Ansprüche auf
Schadenersatz oder Vertragsstrafe — der Vertrag mit der
Maßgabe in Kraft , daß die in demselben ausbedungene Vol-
lendungsfrist um die Dauer der Bauunterbrechung verlängert
wird.

8 7. Bauzeichnungen.
Abzeichnungen der Bauplätze und sonstige Detailzeich¬

nungen werden demUnternehmer in einerAusfertigung kosten-
frei zur Perfügung gestellt, soweit sie zur Herstellung der den:
Unternehmer übertragenen Arbeiten erforderlich sind.

Der Unternehmer ist bei Elnpfaug der Detailzeichnungen
verpflichtet, sich von deren Vollständigkeit zu überzeugen, und
hat die Vervollständigung , wenn eine solche erforderlich, so
rechtzeitig schriftlich zu beantragen , daß dadurch keine Ver¬
zögerung in der Ausführung oder Lieferung eintreten kann.

8 -8. G ü t e d e r A r b e i t S l e i ft .u n g e n und der
M a t e r i a l i e ::.

Die Arbeitsleistungen müssen den besten Regeln der Tech¬
nik und den besonderen Bestimmungen des VerdingUngsan-
schlages und des Vertrages entsprechen.

Bei den Arbeiten dürfen nur tüchtige und geübte Arbeiter
beschäftigt werden.

Arbeiter, welche nach dem Urtheile des bauleitenden Be-
amten untüchtig sind, miissen auf Verlangen von der Bau-
stelle entfernt und durch tüchtige ersetzt werde::.

Arbeitsleistungen , welche der bauleitende Beamte den ge
dachten Bedingungen , Probe ::- und Musterstücken nicht ent
sprechend findet, sind sofort, und unter Ausschluß der An>
rufung eines Schiedsgerichts, zu beseitigen und durch untadel
hafte zu ersetzen. Für hierbei entstehende Verluste an Ma
terialien hat der Unternehmer die Stadtkasse schadlos zu
halten.

Materialien , welche dem Anschläge, den besondere:: Be-
dingungen oder den Proben - und Musterstücke:: nicht enr-
sprechen, sind auf Anordnung des bauleitenden Beamten in¬
nerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist von der Bau¬
stelle zu entfernen.

Behufs Ueberwachung der Ausführrlng der Arbeiten, so¬
wie der Vornahme der Materialprüfungen steht den: baulei¬
tenden Beamten oder den von den:selben ,«u beauftragenden
Personen jederzeit während der Arbeitsstunden der Zutritt zu
den Arbeitsplätzen und Werkstätten frei, in n>elchen zu dem
Unternehmen gehörige Arbeiten augesertigt werden.

§ !1. Erfüllung der de  nt 11n te ::n eh m er den
Handwerkern und Arbeitern gegenüber ob

l i e g e n d e n V e r b i n d l i chke i t e n.
Der Unternehmer bat der bguleitenden Behörde und dem

bauleitenden Beamten über die mit anderen Unternehmern,
Handwerkern und Arbitern in Betreff der Arbeit geschlossene
Verträge jederzeit auf Erfordern Auskunft zu ertheilen.

Der Unternehmer wird nach Möglichkeit darauf Bedacht

nehmen, bei der Ausführung der ihm übertragenen Arbetten
hiesige Handwerker und Arbeiter zu berücksichtigen und dabe:
gegebenen Falls den hiesigen Arbeitsnachweisbenutzen.

Sollte der Unternehmer Lieferanten, Handwerkern oder
Arbeitern gegenüber die Verpflichtungen aus den: Arbeitsver¬
trage nicht oder nicht pünktlich erfüllen, so bleibt der baulei¬
tenden Behörde das Recht Vorbehalten, die von dem Unter¬
nehmer geschuldeten Beträge für dessen Rechnung unmittelbar
an den Berechtigten zu zahlen. Ter Unternehmer hat die
hierzu erforderlichen Unterlagen , Lohnlisten etc. der bauleiten-
dm: Behörden bzw. den: bauleitenden Beainten zur Verfügung
zu stellen.

Hat der Unternehmer die von ihm übenwmmenen Ar¬
beiten ganz oder theilweise au Unter-Unternehmer vergeben,
so haftet er als selbstschuldnerischer Bürge für die Erfüllung
sämmtlicher Verbindlichkeiten, welche für Unter-Unternehmer
auS dem mit ihren Arbeiten behufs Herstellung der städtischen
Arbeit geschlossenen Vertragsverhältuiß entstehen, sei es gegen
die Arbeiter selbst, sei es auf Grund der VersiwerungSgesetze
gegen Krankenkassen, Berussgenossenschaften, Versicherungs-
ansralten etc. Insbesondere kann die von ihm geleistete Si-
cherheit auck für die Erfüllung der sämmtlichen vorstel>e::d be-
zeichneten Verpflichtungen in Anspruch genommen werden.

810 . Entziehung der Arbeit.
Die bauleitende Behörde ist befugt, dem Unternehmer die

Arbeiten und Lieferungen ganz oder theilweise zu entziehen
und den noch nicht vollendeten Theil aus seine Kosten ausfüh.
reu zu lassen oder selbst für seine Rechnung auszuführen , wenn

a) derselbe die verlangte Sicherheitsleistung, sofern
diese nicht schon vor der ZuschlagSertheilungerfolgt
ist, nicht spätestens 14 Tage nach der letztere:: be¬
wirkt,

b) seine Leistungen oder Lieferungen untüchtig sind,
oder

c)  die Arbeiten oder Lieferungen nach Maßgabe der
verlaufenen Zeit nicht genügend gefördert sind, oder

d) der Unternehmer den von der bauleitmden Behörde
gemäß 8 9 getroffenen Anordnungen nicht nach¬
kommt.

Vor Entziehung der Arbeiten etc. ist der Unternehmer zur
Beseitigung der vorliegenden Mängel , bezw. zur Befolgung
der getroffenen Anordnungen unter Bewilligung einer ange¬
messenen Frist schriftlich aufzufordern.

Von der verfügten Arbeitsentziehung wird dem Unter-
nehmer durch eingeschriebenen Brief Eröffnung gemacht.

Auf die Berechnung der für die ausgeführtei: Leistungen
dem Unternehmer zustehenden Vergütung und den Umfang
der Verpflichtung desselben zum Schadenersatz finden die Be¬
stimmungen in 8 6 gleichmäßige Anwendung.

Nach beendeter Arbeit oder Lieferung wird dem Unter¬
nehmer eine Abrechnung über die für ihn sich ergebende For¬
derung und Schuld mitgetheilt.

Abschlagszahlungen können im Falle der Arbeitsentzieh,
ung den: Unternehmer nur innerhalb desjenigen Betrages ge¬
währt werden, welcher als sicheres Guthaben desselben unter
Berücksichtigungder entstandenen Gegenstände ermittelt ist.

Ueber die :::folge der Arbeitsentziehnng etiva zu erheben»
den vermögensrechtlichen Ansprüche entscheidet in Ennangel-
ung gütlicher Einigung das Schiedsgericht. (8 27.)

8 11. Ordnungsvorschriften.
Ter Unternehmer oder dessen Vertreter muß sich zufolge

Aufforderung des bauleitenden Beamten auf der Baustelle
einfinden , so oft nach den: Ermessen des Letzteren die zutref¬
fenden baulichen Anordnungen ein mündliches Benehmen auf
der Baustelle erforderlich machen. Tie sämmtlichen auf den:
Bau beschäftigten Bevollmächtigten, Gehülsen und Arbeiter
des Unternehnwrs sind bezüglich der Bauausführung und der
Aufrechterhaltung der Ordnung auf dem Bauplätze den An¬
ordnungen des bauleitenden Beamten oder dessen Stellver¬
treters unterworfen . In : Falle des Ungehorsams kann die
sofortige Entfernung von der Baustelle verlangt werden. Auf
Verlangen des bauleitenden Beamten ist auf der Baustelle ein
Parlier oder Vorarbeiter zur Ausführung der Anordnung der
Beamten ohne besondere Vergütung dauernd beizustellen. Zu
Tagelohnarbeite :: darf ein Parlier oder Vorarbeiter nur auf
besondere Anordnung des bauleitenden Beamten verwendet
und in Rechnung gestellt werden.

Der Unternehmer hat. wenn nicht ein anderes ausdrück,
lich vereinbart worden ist, für das Unterkommen seiner Arbei¬
ter selbst zu sorgen. Er muß für seine Arbeiter auf eigene
Kosten an den ihm angeiviesenei: Orten die nöthigen Abtritte
Herstellen, sowie für deren regelmäßige Reinigung , Desinfek¬
tion und Beseitigung Sorge tragen. Insoweit polizeiliche
Vorschriften hierüber nicht vorhanden sind, hat er den bezüg¬
lichen Anordnungen des bauleitenden Beamten Folge zu
leisten.

Für die Bewachung seiner Gerüste, Werkzeuge, Geräthe
etc., sowie aller aus der Baustelle lagernden, sowohl dem Un¬
ternehmer als auch der Bauverwaltung gelörigei: Materialien
Sorge zu tragen , ist lediglich Sache des Unternehmers.

Tie von dem Unternehmer hergestellten Rüstungen dür-
fen erst mit Genehmigung des bauleitenden Beamten nieder-
gelegt werde:: und sind während ihres Bestehens auch anderen
Bauhandwerken : auf deren alleinige Gefahr und Verantwort - .
ung unentgeltlich zur Benutzung zu überlassen. Aenderungen
an den Rüstungen in: Interesse der bcguemeren Benutzung
seitens der übrigen Bauhandwerker vorzunehinen ist der Un-
ternehmer nur verpflichtet, wenn ihm von dem intecessirten
Bauhandwerker eine entsprechende Vergütigung getvährt
wird . Im Streitfälle wird die Vergütung durch die baulei-
teitde Behörde festgesetzt.
8 12. Beobachtung gesetzlicher , polizeilicher
etc. Vorschriften , Haftung des  U n t e r n e h n: e r s

f ü r s e i n e A n g e ste l l t en etc.
Fiir die Befolgungen der für Bauausführungen bestehen¬

den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschrifle::
und der etwa besonders ergehenden polizeilichen Anordnungen
ist der Unternehmer für den ganzen Umfang seiner Vertrags-
mäßigen Verpflichtungen verantwortlich. Kosten, welche ihm
dadurch erwachsen, können der Stadt nicht in Rechnung ge-
stellt werden.

Der Unternehmer trägt insbesondere die Verantwortun .g
für die gehörige Stärke und sonstige Tüchtigkeit der Rüst-
ungen . Dieser Verantwortlichkeitunbeschadet ist er aber auch
verpflichtet, eine von dem bauleitenden Beamten angeordnete
Ergänzung und Verstärkun.g Jbec Rüstungen unverzüglich und
auf eigene Kosten zu bewirken.

Für alle Ansprüche, die wegen einer ihm selbst oder seinem
Bevollmächtigten, Gehülfen oder Arbeiter zur Last fallende::
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Vernachlässigung gesetzlicher, polizeilicher und Unfallverhüt-
ungsvorschriflen gegen die Stadt erhoben werden, bat der Un¬
ternehmer in jeder Hinsicht aufzukommen.

Ueberhaupt haftet er in Ausführung des Vertrages für
alle Handlungen seiner Bevollmächtigten, Gehülfen. Arbeiter
und sonstigen Beauftragten Persönlich. Er hat insbesondere
leden Schaden an Person und Eigenthum zu vertreten , wel¬
cher durch ihn oder seine Organe Tritten oder der Stadt zuge-
sügr wird.

§13.  KrankenversicherungderArbeiter.
Der Unternehmer ist verpflichtet, in Gemäßheit des Kran-

renversicherungsgesetzesdie Versicherung der von ihm bei der
Bmrausführung beschäftigten Personen gegen Krankheit zu be-

Wiesbadener General -Anzeiger.
libzuladen und aufzustapeln.
Qltf  Geschädigte Stücke können schon bei der Ankunft auf der
übladeftelle zuruckgewiesenwerden. Dieselben dürfen als-
!' >erdeii * ungeladen , sondem müssen sofort zurllckgenomincn

Das Risiko beim Transport und beim Abladen der Ma¬
terialien ist ausschließlich zu Lasten der Lieferanten.

>!>ede Arbeit ist bis zur Endabnahme von dem Unterneh-
merauf eigene Kosten vor Beschädigungen zu schützen und in
vollkommen bedingungsmäßigem Zustande zu erhalten.

1«. Jahrgang.  Nr . i&
spätestens innerhalb 14 Tagen nach ergangener Auffok-HÎ '
l* K̂bthauptkasse nach den jeweiligen Bestimmt
der städtischen Hmterlegungsordnung Sicherheit in S 3R1

rnmbvtw 10  m.  der Ue.bernahmesumme zu feK ^
die Sicherheit nicht geleistet, so kann dieselbe

K^ l^ us) ieder Einrede auf etwaige Forderungen Qeq T- r
Stadt ausgerechnet werden. Zinsen werden in diesem^nicht vergütet.

8 24. Sicherheiten.

8 17. R e chn un  g s a u fst el  l u n g.
vuuuusi ^ whu  ufiujuiucum !pec,onen gegen srranrnelt zu oe- , ,̂ E ^ ung der Rechnung, welche i rassenbüchern und Schuldverschreibungen der"Noss!>̂ ^ '
wirken, soweit dieselben nicht bereits nachweislich Mtglieder Näum . n^ in ^ « Knung der Bautheile und Landesbank, des VorschußvereinS zu Wiesbadeneiner den gesetzlichen Anforderungen entwreckenden Kranken- ^0  m der Reihenfolge der Positionsnummern genau I .e» ,,«s äUL̂soaoen ^ . V. m. »

. Sicherheiten können geleistet werden in baarem K-ir.
t" .beider Reichsbank̂ beleihbaren Werthpapieren , in gjaj

gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Kranken
kasse sind.

Auf Verlangen des Stadtbauamtes hat er gegen Leistung
aus ^ rchender Sicherheit eine den Vorschriften der 88 69—72
des Krankenversicherungsgesetzes entsprechende Baukranken-

nach dem Vcrdingungsanschlage einzurichten ist, hat der Un¬
ternehmer den von der bauleitenden Behörde, bezw. dem bau¬
leitenden Beamten gestellten Anfordrungen zu entsprechen.
Die Rechnungen sind in doppelter Ausfertigung auf vor-

käste entweder für feine rückst bereits anderweitig versicherten ^ " stsmijßigen Formustrren (Ärtengrä ^ ein.,»reichen,versicherunasvilicktiaen Wrhri+pr  tmh 9rrm®f+£>rrw rtn^ rt «w • Etlvaige Mehrarbeiten , Leistungen oder Lieferungen ft

S. und des Allgemeinen Vorschuß- und Sparkassenvereî £
+L nr s 10lDi? m Wechseln, welche von Bankhäusern
ürt sind, deren Wechsel von der Reichsbank diskonürt
derartige Wechsel werden jedoch nur als Sicherheft angenommen. sofern si- iFior- sv«.. mnn  nu ’/T "Ugenom.

versicherungspflichtigen Arbeiter und Angestellten allein oder
mit anderen Unternehmern , welchen die Ausführung von Ar-
dorten auf eigene Rechnung übertragen wird, gemeinsam zuerrichten.
* ^ se Verpflichtung nicht auferlegt , errichtet je-
do chdie städtische Verwaltung selbst eine Baukrankenkasse,
so hat er ferne nicht bereits anderweitig versicherten versicker-

.. , . -- - - sind
m blonderer Rechnung nachzuweiseii, unter deutlichem Hin¬
weis auf die schriftlichen Vereinbarungen , welche bezüglich
derselben getroffen worden sind.
8 18. Verfahren fürBerechnung nichtveran-

schlagterArbeitenundLieferungen.

men, sofern sie über Beträge von 1000 Mk.lauten. und darüber

. . Die beider Reichsbank mit 75 M . des KurSwerthesd
!?r-. E Werthpaprere werden rund 10 pCt . und die mn^
pEt . de., Kurvwerthes beleihbaren Werthpapiere rund 25M
unter dem Kurswerth als Kaution angenommen

Tie Ergänzung einer in Werlhpapieren bestellten Kauti°.
kann mit Frist von 14 Tagen gefordert werden, falls ir

anderweitig versicherten versicher- . Wenn Unternehmer außer den im Verdingungsanschlag eines Kursrückganges der Kurswerth oder der zulässiges
ungspflichtigen Arbeiter und Angestellten in die Kasse aufneh'. f b^r im Lieferungsverzeichniß benannten Arbeften oder Lie- theil desselben für den Betrag der Kaution nicht mehr D
men zu lassen und erkennt das Statut derselben in allen Be- i“E Leistungen irgend welcher Art . namentlich aber ! ung bietet. ^ ^
stimmungen als verbindlich an . Zu den Kosten der Rech

und Kaftenführung der Baukrankenkassehat er in die-
fern Falle auf Verlangen einen von demselben festzusetzenden
Vertrag zu leisten.

Unterläßt es der Unternehmer, die Krankenversicherung
E . ^on ihm beschäftigten versicherungspflichtigen Personen
zii bewirken, so ist er verpflichtet, alle Aufwendungen zu er¬
statten , welche etwa der bauleitenden Behörde hinsichtlich der
von ihm beschäftigten Personeii durch Erfüllung der aus dem
Krankenversicherungsgesetzesich ergebendeir Verpflichtungen
erwachsen.

Der Unternehmer erklärt hiermit ausdrücklich, die von
chm gestellte Kaution auch für die Erfüllung der sämmtlichen
vorstehend bezeichneten Verpflichtungen in Bezug auf die Ar¬
beiterversicherung haftbar.
8 14. Haftpflicht des Unternehmers bei Ein-

6 r i f send es s elbenin dieRechte Dritter.

lichkeiten in^ eson derTdTckTnw 'Tn ,f  rfTSrliff n^ I Beamten von seiner Absicht, eine"solche Forderung zu stellen,
»°n Erd° 1SÄÄÄ berfiert er

für solche, deren lRchtigkeit sich später nicht mehr ohne Weite-
reo emntteln läßt , eine Zahlung fordern will, so muß er die
Rechnung durch Wochenzettel belegen, .aus welchen die in
Rechnung zu stellenden Posteü ersichtlich sind. Die Zettel
müssen am Schlüsse der betreffenden Woche von dem Unter¬
nehmer in zweifaäier Ausfertigung aufgestellt und von dein
bauleitenden Beamten bescheinigt sein.

Außer Anschlag stehende Forderungen irgend welcher
Art , die nicht in solcher Weise begründet werden. sinden keine
Berücksichtigung und entsagt Unternehmer , dessen alleinige
Aufgabe es ist, für die Ausschreibung und Bescheinigung der
Wochenzettel zu sorgen, im Versüumnißfall jedweden An¬
spruch.

t Glaubt Unternehmer aus einem besonderen Umstande
ber der Bauausführung auf irgend eine, im Anschlag nicht
vorgesehene Vergütung Anspruch machen zu können, so muß
er vor Inangriffnahme der betreffenden Leistung, ehe ihm
also eine vermeintlicheForderung erwächst, dem bauleitenden

5. . - Materialien außerhalb der schriftlich
Köchen, oder durch unbefugtes Betreten

insbesondere für die Folgen eigenmächtiger Versperrung von
Wegerl oder Wasserläufen hastet ausschließlichder Unterneh-
mer, mögen dlese Handlungen von ihm oder seinen Bevoll¬
mächtigten, Gehülfen oder Arbeitern vorgenommen sein.

riner  solchen widerrechtlichen und nach
pftlchtmaßrger Ueberzeugung der Verwaltung dem Unterneh-
E  S.ur N fallenden Beschädigung erklärt sich derselbe da-
mrt einverstanden, daß die bauleitende Behörde auf Ver-
langen des Beichädigten durch einen nach Anhörung des Un-
ternehmers von rhr zu wählenden Sachverständigen auf Ko-
sten des Unternehmers den Betrag des Schadens ermittelt

leden Anspruch auf Berücksichtigmlg seiner Forderung.
^ 819.  Tagelohnzahlungen.
Tagelohnarbeiten dürfeir nur mit Genehmigung des

baulesteiiden Beamten ausgeführt werden. Die Rapportzet-
tel darüber sind der Bauleitung täglich und zwar spätestens
nach der ausgeführten Arbeit vorzulegen. Verspätet rappor-
ttrte Tagewerke verlieren das Recht auf Bezahlung.

u. „ hü ^ erlegte Kautionen werden nicht verzinst.
tragenden Werthpapieren sind die Talons und Zinsscheine bei.
zufugen. Die Zinsscheine werden, so lange als nicht eine Ver.

der Werlhpapiere zur Deckung entstandeiier Ver-
bindlichknten m Aussicht ksenommen werden muß im Te-
lZ btL be *, Öem  Fälligkeitstermin vorhergehende JahZ

ausgehandigt . Für den Umtausch derU
°n?, die Einlösung und den Ersatz ausgeloster Wettbpapiere

sorgen ^ abgelaufener Wechsel hat der UnternehmerU
^ ^ Äk ^ Unternehmer in irgend einer Beziehung seinen
Zerblndlrchknten nicht nachkommt, kann die Behörde zu ihrer
^chadloshalttmg auf di>m einfachsten gesetzlich zulässigen We.
ge dielimterlegteli Werthe veräußern oder zu Gelds machen.

ber. Kautton , soweit dieselbe für Verbind.
Werten ^ Unternehmers nicht in Anspruch zu nehmen nt.
Verbmdlichkeiten" ^  ® elDâ r§äeit uni>  uach Erfüllung aller
8 25. Uebertragbarkeit und Lösung des Ver-

t r a g s.
Ohne Genehmigung der bauleiterrden Behörde darf der

Unternehmer seine vertragsmäßigen oder auf andere Weije
festgesetzten Verpslichttingen nicht auf Andere überttagen.

-oerfallt der Unternehmer vor Erfüllung des Vertrages
oder der übernommenen Verbindlichkeiten in Konkurs, .so ist
die bauleitende Behörde berechttgt, derr Verttag oder das Ab-
kommen mit dem Tage der Konkurseröffnung aufzuheben.

Bezüglich d^ in diesem Falle zu gewährenden Vergüt-
_ _ _ . , _ B, Etwaige

Ausstellungen dagegen sind dem Unternehmer binnen läng-
sten sä Tagen mitzutheilen. I ung . sowie der Gewährung von

Dre ^.agelohnrechnungen sind längstens monatlich dem die Befttnimungen des 8 10 sinngemäße Anwmidung^bauleitenden Beamten einzureichen. Für ben Fall daß der Unt^ nt-wn^
' S «... v ü-. . ermiuai 1 § e r '.p ? t eE i n r e i chu n g der R e chn u n g e n. sollte, bevor der Vertrag oder die sonst Übernommene/V^
und für desten Rechnung (des Unternehmers ) an den Beschä- ^ ^ dcnZ .lEsonderen Vertragsbedingungen oder Pflichtungen vollständig erfüllt sind, hat di/bcml ^ tmde B»
Olsten auszahlt , im Falle eines rechtlichen Zahlungshinder - ^ l-mrelchung von Rechnungen festgesetzten Horde die Wahl, ob sie das Verttagsverhältniß oder das Ab-
^N ^ ^ blnterlegt,soferir die Zahlung oder Hinterlegung durch den Unternehmer nicht mnegehalten werden, kommen mit den Erben desselben fortsetzen oder dasselbe alsTv«- «'*-*«— **- —t . r . i er . . . . - . . .. .. fi  jo rann ows Mir einer Verttagsstrafe bis zu 5 pCt . der rück- ■ "

ständigen Reä.nung belegt werden. Diese Sttafe wird an den
Forderungeil des Unternehmers gekürzt.

mit der Maßgabe erfolgt, daß dem Unternehmer die Rück-
borbehalten bleibt, daß auf seine ge-

^ltliche Klage dem Beschädigten der Ersatzanspruch ganz
oder theilweise aberkannt werden sollte.

8 15. Werthvolle Funde.
Werden merkwürdige oder geschichtlich beachtenswerthe

Natur - oder Kunsterzeugnisse bei Ausführung der Arbeiten ge-
landen , wie Versteinerrmgen, seltsanie Minerralien , Mer

aufgelöst bettachten will.
■r ■̂ em  Magistrat steht das Recht zu, das Vertragsv ^ v»^

mß ieder Zeit ohne irgend welche Entschädigung sofott zu lö-
dluch kann ini Wiederholung falle der Ausschluß des säu- stn, wenn der UntenÄmer ' !̂ Ma^ L Mnftt»

migeii Unternehmers von der Uebertragung städttscher Ar- ungen aus dein Vertragsverhältniß ohne vorherige ^u' timm-
be,ten und Lieferungen erfolge . ung de« Magistrats cedirt. im 'ÄRS"

I Lie "Ltadt gerichtlich in Beschlag genommen werden sollten
Unternehmer | oder wenn der Unternehmer seine Zahlungen einstellt. In

8 21. Zahlungen.
Die Schlußzahlung erfolgt auf die vom

chmner. mnien,' SSÄ & frff n-nb vollendetll 'HU allen UefenHIfan »aJW & SÄXtaS « «tem  bauleitenden Beamten von dem Funde sofort und vor « an " Wellung , in der Regel innerhalb einer Frist von hreraus entstehenden schaden.e er r ör. : ' ' — - Funde sofort und vor
dessen Beseitigung Anzeige zu mackien. Die Fundstücke ver-
bleiben Eigenthum der Stadt , dem Finder wird nach dem
Ermessm der zuständigen Behörde eine Vergütung gewährt.

Heber sonstige Funde auf der Baustelle entscheiden die
gesetzlichen Besttmmungen.
§ 16. Ausmessungen während des Baues und

Abnahme.

6 Wochen nach Einreichung derselben.
Abschlagszahlungen werden dem Unternehmer in ange-

§o 'wnen fristen auf Grund von ihm beizubringender genauer
Aufstellung nach Maßgabe des jeweilig Geleisteten oder Ge-
tteferten, bis zu der von dem bauleitenden Beamten mit
Sicherheit vertretbaren Höhe gewährt.

Bleiben bei der Schlußabrechnung Meinungsverschieden-

Der bauleitende Beamte ijt  terttigt ,u »erfaßen , Latz I taÄtÄto ' fe' ioa ’öS' bCm 8e8tCren  unbestritten -u'.edend, w . ™-

führung gegenseittg anzuerkennende Notizen geführt werden,
welche demnächst der Bereckinung zu Grunde zu legen sind
Unternehmer ist verpflichtet, die genieinsame Aiifmessung oder
Stuckermittelung für alle später nicht kontrollirbaren Leist-
ungen bei dem bauleitendeii Beamten rechtzeitig zu bean-
tragen.

Von der Vollendung der Arbeften oder Lieferungen hat
der , Unternehmer dem bauleitenden Beamten durch einge-
schrleberien Brief Anzeige zu machen, worauf der Termin fürnt O wlhttrtrtmn f 1 _ ftt . filf . . • ^ 1

I Letzteren unbestritten zustehende Guthaben deinielben
gleichwohl nicht vorenthalten werden.

Vor Empfangnahme des von dein bauleitenden Beam-
ten oder der bauleitenden Behörde als Restguthaben zur Aus.
Zahlung angebotenen Betrages muß der Unternehmer alle An-
wruche, welche er aus deni Verttagsverhältniß oder nach den
1on,t getroffenen Vereinbarungen über die behördlicherseits
anerkannten hinaus etwa noch zu haben venneint . bestimmt
bezeichnen und sich Vorbehalten, widrigenfalls die Geltend-
machung dieser Ansprüche später ausgeschlossen ist.

Alle-Zahlungen erfolgen, sofern nicht in den besonderen
« -dm- ungen fg 5er ri & SE

_ „ . r erschienenen Stellvertreter mit zuvollziehen. "
Von der über die Abnahme aufgenommenen Verhand¬

lung wird dem Unternehmer auf Verlangen beglaubigte Ab-
schrift mrtgetheilt.
- . Erscheint in dem zur Abnahme anberaumten Termine ge-
honger Benachnchtigung ungeachtet, weder der UnterrieWer

oder der Materialien beginnt mit dem Zeitpunkte der" Äb-'
nähme der Arbeit oder der Lieferiing.

et-  jv - a ?. 2? - Aerichtsstan  d.
Für die aus diesem Verttage oder den sonst gettosfener^

Vereinbarungen entspringenden Rechtsstreisigkeitm bat der
Unternehmer — unbeschadet der im 8 27 vorgesehenen Zustän.
digkeit eines Schiedsgerichts — in Wiesbaden Recht zu neh¬men. ■** ,

8 27. Schiedsgericht.
Streitigkeiten über die durch den Vertrag oder daS Ab¬

kommen begründeten Rechte und Pflichten, sowie über die
Ausführung des Verttages sind zunächst denr Magisttat zur
Entscheidung vorzulegen. ■

Die Entscheidung des Magisttats gilt als anerkmrnt, fall»
der Unternehmer nicht binnen 4 Wochen, vom Tage der Zu-

desselben dem Magistrat anzeigt, daß er auf schieds¬
richterliche Enstcheidung anttage . Die Fortführung der Bau-
arbeiten nach Dcaßgabe der von der Verwaltung gettostenen
Anordnungen darf hierdurcki nicht aufgehalten werden.

Auf das schiedsrichterliche Verfahren sind die Vorschriften
der Deutschen Civilprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung voni 20. Mai 1898 88 1025—1048 Anwendung.

Falls über die Bildung des Schiedsgerichtes durch die be-

r~T-  ec . . «nu ver unrernemner le r-»»- '
Schiedsrichter. Dieselben sollen nicht geivählt werden aus
der Zahl der unmittelbar UBetheiligten oder derjenigen V»
aniten , zu dereii Geschästskreisdie Angeleqeiiheit gehört hak-

, Der Einwand nicht rechtzeitiger Anzeige von Mänaeln ? UJ ml eiue. über  andere Theil die ihm nach dein Borste-
leserter Maaren (Art. 377 des Handelsgesetzbuches) ist nickt- Ernennung eines Sckstedsrickters innerhalbgelieferter

statthaft.
Handelsgesetzbuches) ist nickt fm x ^ oe ^ rnennung eines Scl/iedsrickters mnero^

r.sgrnvvumes ) m Nicht ^ 3 Wochen nach Aufforderung seitens des anderen Theiles Nicht
vor . so geht die Ernennung auf den Königlichen Regiemng^
Präsidenten Hierselbst über.Der Uliternehmer hat während der Gewährleistung alle

I I m «»« „«****»
“r T r r ^Ä“ fSÄÄÄSt

in' Falle ÄrtS ^uf Kosten und eGfahr des Unteimehmers von stdmi Schiedsrichtern gewählt, oder, wenn diese sich nicht einig*
,m aleickmäßige Anwendung § 9 Ö änderen , ohne Rücksicht auf den Preis , ausführen zu lassen. tonnen von dem Königlichen Regierst ' ' '

of XX f •• r • C\< J r ~r • VICUUCill l | l 17
'Dache desselben, für leine Anwesenheit oder Nerttetung bei
der Abnahme Sorge zu tragen.
, Die Lieferungen haben frei Baustelle, bezw. Lagerplatz
ie  nach besoiiderer Angabe der Verwaltung zu erfolgen

Die anzuliefcrnden Materialien sind an den von den Or-
ganen der Verwaltung angewiesenen Abladestellen, nach be-
sonderer Angabe derselben ordtmngsmäßig abzuladen und
auszulagern und erfolgt dann erst die Abnahme. Der Lie

en * euoroe uno nach oeren Wahl entweder vor Ertheilunq des " c.- lrauzustnoen hat. Die Entscheidung über den
Zuschlages oder spätestens innerhalb 14 Tageii nach ertheiltem Umstand erfolgt dagegen nach Stimmenmehrheit . -BesteyA
Zuschläge eine Sicherheit, in der Regel in Höhe von 10 pCt Beziehung auf Summen , über welche zu entscheiden rn,der Uebernabmesumme. nack hin hrm hm- I mebr als zwei Meinunaen sn minh, x;« Kuinwe... 'bernahniesumme, nach den jeweiligen von der städtisch^
en Behörde getroffenen Hinterlegungsbestimmungen bei derStadtkasse zu leisten.

mehr als zwei Meinungen , so wird die für die größte SustM»
abgegebene Stimme der für die zunääüt geringere abgegebene
hinzugerechnet.

in ^sonderen Fällen kann eine Sicherheit von mehr als Heber die Tragung der Kosten des sckiedsrickterlicN
0 Hebernahme,umme verlangt werden. Verfahrens entscheidet das Schiedsgericht nach bMigeM^

In Fallen , m welchen auf Sicherheitsleistuna zunächst messen. w* Vnt t*n »fl Sn ** IT »» i . V • I ' I _
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Druck und Verlag der Wiesbadener Verlagsanstalt Emil Bommert in Wiesbaden.
Geschäftsstelle : MauriliuSstraste 8 . — Telephon No . LSG.

Nr. 123. Mittwoch, - m 29 . Mai 1901. XVI. Jahrgang.

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden auf

Donnerstag , den » 0 . Mai l . I .,
Nachmittags 4 Uhr,

in den Bürgersaal des Nathhauses zur Sitzung ergebenst
eingeladen . Tagesordnung:

1. Wahl eines Magistratsmitgliedes als Ersatzmann
für die Zeitdauer bis zum 23 . Dezember 1903 .'

2 . Vorlage der Stadtrechnung für das Etatsjahr 1899
zur Prüfung und Feststellung.

3. Plan für die Umgestaltung des Schloßplatzes und
der Umgebung des Nathhauses.

4 . Projekt , betreffend die Anlage eines Seitenstollens
am Schläferskopf.

5 . Fluchtlinienplan für die Verlängerung der Wein«
bergstraße.

6 . Erpachtung von Gelände zur Anlage eines Fußweg-
zwischen Aar . und Walkmühlstraße , und Ausführung
desselben.

7 . Austausch von Gelände an dem VerbindungSgäßchen
von dem Mittlern Theile der Metzgergaffe nach der Langgaffe.

8 . Ankauf von domänenfiskalischem Gelände an der
Emserstraße.

9. Antrag auf Erhöhung der für die veterinärpolizei¬
liche Beaufsichtigung der hiesigen Viehmärkte zu zahlenden
Vergütung.

10. Entwurf zu einem neuen Vertrag mit dem Wies¬
badener Brunnen -Comptoir.

11. Entwurf einer Gebührenordnung nebst Tarif für
die Benutzung der Lagerräume pp . des Marktkellerr.

12 . Desgleichen einer Gebührenordnung nebst Tarif,
betr . die Erhebung von Marktstandsgeld auf den hiesigen
Märkten.

13 . Verkauf einer städtischen Grabenfläche an der Walk¬
mühlstraße.

14 . Anschluß einiger städtischen Gebäude an das
Kanalnetz.

15 . Antrag auf Gewährung einer Beihilfe an den
Pserdezuchtverein.

16 . Aenderung der Gehaltsordnung für die technischen
Beamten.

17 . Erhöhung des Budget -Postens A . VI . Nr . 9 und
Bewilligung einer im Budget noch nicht vorgesehenen Relikten-
versorgung.

18 . Zusicherung der eventl . Ruhegehalts - und Relikten-
versorgung an einen Hilfsaufseher,

19 . Bericht der bestellten Kommission, betr . den Ent¬
wurf einer neuen Baupolizei -Ordnung.

20 . Anhörung der Stadtverordneten -Versammlung , betr.
die feste Anstellung zweier Bureauassistenten beim Gas - und
Wasserwerk und eines Kaffeuassistenten bei der Stadthauptkasse.

21 . Ein Gesuch des katholischen kaufmännischen VereinL
um Uebertragung einer Stimme in dem Kuratorium der zu
errichtenden kaufmännischen Fortbildungsschule.

Wiesbaden , den 25. Mai 1901.
DerBorsitzended .Stadtverordneten -Versammlung.

Bekanntmachung.
Freitag , den » L d. M ., Nachmittags 5 Uhr,

soll die Grasnutzuug in dem Garten Sounenberger-
ftratze 3a (Paulinenschlößchen) öffentlich meistbietend ver¬
steigert werden.

Wiesbaden , den 26 . Mai 1901.
Der Magistrat.

_ In Vertr . : Körner.
Bekanntmachung.

Die am 22 . d M stattgefundene Versteiger¬
ung des Grases von Feldwegen, Gräben und Böschungen
ist genehmigt worden und wird die Crescenz hiermit den
Steigerern überwiesen.

Der Steigpreis muß innerhalb drei Tagen an die
Stadthauptkaffe gezahlt werden . ' 1623

Wiesbaden , den 26 . März 1901.
Der Magistrat.

_ In Vertr . : Körner.
Beschlich.

Vom dem Feldwege zwischen den Distrikten „Auf  der
Bain " und „An den Nußbäumen " , Nr . des Lager¬

buchs, wird der mit Nr . bezeichnet«: Theil von 64 qm
nach ordnungsmäßiger Durchführung des gemäß 8 57 des
Zuständigkeits -Gesetzes vom 1. August 1883 eiugeleiteten
Verfahrens , hierdurch eingezogen.

Wiesbaden , den 22 . Mai 1901.
Der Oberbürgermeister.

6101 In Vertr . : Körne  r.
Hundestener

Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom
30 . März d. Js . werden diejenigen Besitzer von Hunden,
welche die Hundesteuer für das Rechnungsjahr 1901 bis jetzt
nicht gezahlt haben , hierdurch aufgefordert , die Anmeldung
der Hunde und die Zahlung der Hundesteuer bis spätestens
zum 15 . Juni d . Js . an unsere Steucrkasse im Nath-
Hause, Zimmer Nr . 17, zu bewirken, widrigenfalls mit
Ordnungsstrafe bis zu 30 Mk. vorgegangen werden muß.

Hierbei bemerken wir , daß auch diejenigen Hunde wieder
anzumelden sind, welche im vorigen Jahre schon versteuert
waren , sowie diejenigen , für welche Steuerbefreiung be¬
ansprucht wird.

Wiesbaden , den 24 . Mai 1901.
Der Magistrat:

1660 _ In Vertr . : Hetz.
Bekanntmachung.

Die Betheiligten werden davon in Kcnntniß gesetzt, daß
während der Sommermonate April bis einschl. September
der Fruchtmarkt um 9 Uhr Morgens beginnt.

Stadt . Aeeise -Amt.



Wm ivjti/t Iiiity 44*ft»ffff i«111» rj, i ffr r vor rettirs-
bnöen Vom XSH. UViti 1901.

(Geboren : Sfm 2/ . Mni bertt WfafliftratS-SBurcau-WffL
ftenien  Mur Körner e. S ., Oskar Huno Karl. — 22. dem
GeNiehrrci Niger Karl Schiebenere. S ., Wilhelm Anton. — 23.
dem Wagenführeru. Schaffnera. d. elektr. Straßenbahn Phi¬
lipp Meisenheimere. T., Else Iosephine. — 21. dem ©orten«
errb. August Veite e. Adolf Wilhelm. — 24. dem Vuch«
druckergeh. Oskar Hasel e. T., Anna Hedwig.

Aufgeboten:  Der Hafner Johann Freudensprung zu
Memmelsdorf mit Kunigunde Schmitt zu Bamberg. — Der
verw. Lokomotivheizer Wilhelm L-udheimer hier mit Katha¬
rine Greb hier. — Der Schuhmachermstr. Heinenmnn Wieler
hier mit Bertha Rindsberg zu Oehlfeld. — Der prakt. Zahn,
arzt Pros. Dr. med. Karl Jung zu Hamburg mit Elsa Brandt
hier. — Der Graveur und Modelleur Hermann Reumann
hier mit Anna Kölsch hier.

Verehelicht:  Ter Kaufm. Johannes Kulenkampff
zu New-Aork mit Johanna Wulfert hier.

G esto r ben: Am 24. Mai Privatiere Mathildev. Hagen,
26 I . — 26. Wilhelmine geb. Vogel, Ehefr. d. Kaufm. Wil¬
helm Gräfe, 36 I . — 27. Rentner Friedrich Thomee. 66 I . —
26. Anna geb. Retzel. Ehefr. des Buchdruckereibes. Emil Vom-
inert, 2b I . — 26. Rentner Wilhelm Goedecke, 61 I . — 28.
Kgl. Landgerichtsrath Franz Piltz aus Posen, 60 I . — 27.
Bertha geb. Leitschuh, Ehefr. des Flaschenbierhändlers Karl
Scholtz. 50 I . 26. Schlossergeh. Kaspar Kremer aus
Winkel, 20 I , — 27. Büglerin Mathilde Knauf, 16 I.

Kgl . Standesamt

Verdingung
Die Spengler - und Installations -Arbeiten zur

Unterhaltung der städt. Gebäude und deren Cnt-
wässernugS - Anlagen im Rechnungsjahre 1001 sollen
verdungen werden.

Die Verdingungsunterlagenkönnen während der Vor-
miltagsdicnslstmiden im Nathhause, Zimmer Nr. 57, eilige-
sehen, oder von dort gegen Zahlung von 50 Pfg. bezogen
werden.

. Verschlossene und mit entsprechender Aufschrift versehene
Angebote sind bis spätestens Mittwoch , den 29 . Mai
d. Is ., Bormittags 11 Uhr, einzureichen, zu welcher
Zeit die Eröffnung der Angebote in Gegenwart etwa er.
schienener Bieter stattsinden wird.

Zuschlagsfrist: 3 Wochen.
Wiesbaden, den 15. Mai 1901.

Stadtbauamt, Abth. für Kanalisationswescn.
0136 Frensch.

Bekanntmachung.
Die Betheiligten werden davon in Kenntniß gesetzt, daß

die Acciserückvcrgütungen für den Monat April l. Is.
zur Zahlung angewiesen sind. Die Beträge können gegen
Empfangsbestätigung im Laufe dieses Monats in der Ab-
fertignngssielle, Friedrichstraße 15, Part ., Zimmer Nr. 1,
während der Zeit von 8 Vorm, bis 1 Nachm, und 3—6
Nachm, in Empfang genommen werden.

Die bis zum 31. d. Mts. Abends nicht erhobenen Accisc-
Nückvergütungen werden den Empfangsberechtigten abzüglich
Postporto durch Postanweisung übersandt werden.

Wiesbaden, den 18. Mai 1901. 1397
Stadt . Aceise Amt

Bekanntmachung.
Es ist in neuerer Zeit vielfach vorgekommen, daß als

Zeichnungen über die Entwässerung von Grundstücken Licht¬
pausen eingereicht worden sind.

Derartige Zeichnungen sind nach der Vorschrift in § 6
der Polizei-Verordnung vom 1. August 1889 unzulässig.

Die Herren Architekten bezw. Planverfertiger werden ans
die Befolgung der vorerwähnten Vorschrift mit dem Bemerken
aufmerksam gemacht, daß in Zukunft im Lichtpausverfahren
hergestellte Hausentwäsiernngszeichnnngen von der König,
lichen Polizei-Direktion nicht mehr angenommen werden.

Wiesbaden, den 23. April 1901.
840 Das Stadtbanamt: Frvbeuius.

<L>tädtifcver L v̂lkSkindcrgarten
sTHuncS Stiftung)

Im Kindergarten Gustav Adolsstraße 18, werden nicht»
schulpflichtige Kinder der minderbemitteltenund unbe¬
mittelten Stände, ohne Unterschied des religiösen Bekennt¬
nisses nach zurückgelegtem3 . Lebensjahre ausgenommen.

Das Eintrittsgeld beträgt 50 Pf. und das Unterrichts¬
geld monatlich 50 Pf. Dasselbe kann für mehrere Kinder
ans einer Familie ermäßigt, oder ganz erlassen werden.

Alle Kinder erhalten Frühstück und haben dafür täglich
5 Pf. zu entrichten. Diejenigen Kinder, welche auf Mittagessen
und Besperbrod Anspruch machen, haben dafür weiter täglich
für das Mittagessen 10 und für das Besperbrod 5 Pf . zu
bezahlen.

Anmeldungen werden Vormittags von 10 —12 Uhr
im Rathhause , Zimmer Nr. 11. entgegengenommen.
8090Wicsbaden, den 10. April 1901.

Der Magistrat. In Vertr : Mangold.
Bekam,imnchnng.

Aus unserem Armen-Arbeitshaus, Mainzcrlandstraße6
iefern wir frei ins Hanö:

Kiefern -Auziindeholz,
geschnitten und fein gespalteu, per Centner Mk. 2.20.

Scheitholz,
geschnitten und grob gespalten, per Centner Mk. 1.80.

Bestellungen werden im Nathhause. Zimmer 13, Vor¬
mittags zwischen9—1 und Nachmittags zwischen3—6 Uhr
entgegengenommen.

Wiesbaden, den 16. October 1900.
_ ._ Der Magistrat.

Städtisches Leihhaus zu Lviesdadeu,
Friedrichstrasie 15.

Wir bringen hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß das
städtische Leihhaus dahier Darlehen aus Pfänder in Beträgen
von 2 Mk. bis 2100 Mk. auf jede beliebige Zeit, längstens
aber auf die Dauer eines Jahres , gegen 10 pCt. Zinsen
giebt und daß die Taxatoren von 8 —10 Uhr Vormit¬
tags und von 2 —8 Uhr Nachmittags int Leihhaus
anwesend sind.  _ Die Leihhaus Deputation

Fremden - Verzeichniss
vom 28. Mai 1901 (aus amtlicher Duelle).
Adler, Langgasse 33.

van Murbachm. Fr. Brüssel
Sonneborn Hamburg:
Davis „
Hauke, Fbkt. m. Fr. Dortmund
Kery, Maj. a. D. m. Fr. München
Mautz, Hptrn. m. Fr. Saarlouis
Schiedges m. Farn. Düsseldorf
Freese , Fbkbos. Berlin
Stoller Bre lau
Garbe Qeestemünde

Alleesaal , Taunustrasse 3.
Böhm, Gutabet. m. Fr. Hermsdorf
Faussy, Frl. San Francisco
Webor, Ing. Nürnberg
Langenbach London

Bahnhof-Hotel, Hhoinstrasse 2».
Notholt, Insp. m. Fr. Oldenburg
Boogacrdt, Fbkt. Amsterdam
Werner „> Fr. Wien
Richter, Frl. Augsburg
Kiohbauor, Frl. „

Belle vue, Wilhelmstrasse 26.
Berberich-Hörnle m. Fr. Sükkingen
Vosa n>. 8. New-York
Rühle v. Lilienstern ter Meulen m. Fr.

Utrecht
Rühlev.Lilienstern ter Meuten Nün berg
Hesse, Stud. Marburg

Schwarzer Bock, Kranzpiat * 12.
Kleineh m. Fr. Helsingfors
Hartung, Fr. m. T. Mühlhausen
Schäfer, Justizrath m. T. Köln
Keller, Fr. Säkkingen

Zwei Bück«, Ilnfnorgaaie 12.
Wagonknecht Colberg
Schneider, Rent. m. Fr. Plauen
Fuhrmann, Fr. Linz

Braubach , Saalgasse 34.
Heinrich, Fr. Berlin
Lemclzor, Fr. Magdeburg
v. Saint George Mannheim
Knebel, Kfm. Erfurt

Einhorn, Marktitrasie 30.
Jtlefnhaus, Frl« Hannover
Peters, Fr. Bonn

Elsenbahn -Hotel, Rheiustrasse 17
Kappelmann, Stadtrath Erfurt

Grosse, Fbkdlr. m. Fr. Leipzig
Gastrich, Kfm. m. Fr. Fricdland
Deyn, Dr. Kassel
Langonborger Griesheim

Engel, Kranzplatz 6.
Tiode, Hauptm. Potsdam
Krug v. Nidda Schwartzenberg
Winckler, Frl. Chemnitz
Douglas New-York
Arcbbald „

Englischer Hof, Kranzplatz 11..
v. Hardeck m. Fam. * Lugano

Erbprinz , Manritiusplatz 1.
Peter, Kfm. Frankfurt
Flnt, Kfm. „
Schedens „
Hausen, Kfm. „
Leisenberg, Fr. m. 8. Arnstadt

Hotel Hohenzollern , Paullnenstr . io.
Bachrach, Dr. Russland
Gerde» jr., Conan! Bremen
Sehlfeper Elberfeld
Kallsob, Dr. Berlin
Bachrach m. Fr. Heidelberg
Vier lahreszeiten , Kaiser Frledricbpl. 1.
Kurtzen, Frl. Haag
Qoekoops, Frl. ,
Freudenhelm Berlin
Ankerst) :rne m. T. Dänemark
Vogel, FrL Seist
Cousin, 2 Hrn. u. FrL Brüssel
Bulemont ,
de Schieten „
Leonhard, Dr. a
Lecoent m. Fr. „
Pauls, Frl. ,

Kaiserbad , Wilhelmstrasse 40 n. 42
lutnge, Renk Braunsohwelg
Frhr. v. Riohthofen Schlesien
Haesler, Fr. Charlott.nburg
Görg, Hauptm. Kassel
BewenSöe, Rent. m. Fr. Warschau

Kalttrhof (Augusta-Vietorla-Bad),
Frank furterstrasi# 17.

Krafft m. Fr. Moskau
Schlossberg, Fr. m. T. Lodz
Rogen m. Fr, Köln
Herzfeld Hanuove»

\
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d" N» thuiiiu », Fr . VtiU
Ueunlnj , ObertoaU Stockholm

Karpfen , DclaspÖMtaraas « «.
Bpie *», Kfm . Köln
8tern , Kfm . m. Fr . Frankfurt
Daniel , Kfm . Arolsen
Karl , Keilt . Metz
Goebol , Rout Leipzig
Parthel , Uent . Köln
Schmitt , Kfm . . Barmen
Schulze , Tech . Aachen
Scheid , Tech . m . Fr . Colmar
Werner , Frl . Limburg

Goldenes Kreuz , Spiegelgaase 10.
Lemberg , Kfm . Berlin

Goldene Krone , Langgasse 36.
Schweitzer , Reat m. Fr . Tegerrsea
Bender Darmstadt
Paulus , Fr . m . T. Posen

Woissc Lilien . Häfnergasse . 8.
Roth , Rein . m . Fr . Nürnberg
Arndt , Fr . Dresden
U»dn , Frl . Magdeburg

Metropole und Monopole,
Wilhelmslras3e 6. u. 8.

Ollsen , Stud . Aachen
de Orüyter , Dr . m . Farn . Berlin
Cassella , Fr . Strasshurg
Klse -Bachsteln , Fr . Strassburg
T. Gucrard m. Fr . Graudonz
Scbmidt -Cassella Kar sruho
Schwerdfeger , Frl . Naumburg
Mameluck m. Fr . Breslau
'WKse m. Fr . Laustnne
Baratte , Reat . m . Fr . Paris
Meininger m. Fr . Illldeshelm
Sa iiITIer Ileilbronn
Cartls New - York
Johnson n
Wiese m. T. Iloooo
Jefforus m. Fr . London
Kverson . Ing . Schweden
Wlngarth , Fbkdir.
Saiomon ,
Beimonte m. Fr . Frankfurt
de Waal m. Fr . Amsterdam
Bro twarth m. Fr . ,
* ol > Berlin
Bloch m. Fr . Paris
I .ckenuh , Rechtsanw . Dort »und
6iet ® Saarbrücken
llorstmann n
Ilaarhaus
Busse
Bennelt m . Fr . London
Behrend , Dr . m. Fr . Düsseldorf
•ilberglud , Redact . Berlin

Minerva, kl. Wilhelm,trasse 1—3.
Werner , Dir . Berlin
Keichmefster , Baron „
Btälin , Dir . m. Farn . Stuttgart

National, Tau usstrasse 2t.
Andcrsson , Fr . m T. Malmö
Blenstlonn m. S. Stockholm
Ebrenooth Finnland
Jaruuszkionicz , Dr . Polen

Pariser Hof, Spiegelgasse 9.
Freifrau Lowisiu Stockholm
Bchenström , Frl . ,
▼. Liljcnstolpe , Frl.
Björkman , Frl.
Sjöberg Helslngfors
Wellhausen m. Farn . Hannover
Park-Hoiel (Bristol) Wilhelmstr. 28- 30.
T. Luttitz , Offizier m Fr . Aachen
y. Götzen , Kfm . m Fr . Rlborfeld
Loheck , Real . m . Fr . Amsterdam
Promenade-Hotel, Wilholmstrasze 24.

Zimmcrmann , Fr . in . T . Halle
Pommer , Fr . m. 2 S. Dortmund
Mojer , Kfm . . Berlin
Bagel m. Fr . Mühlheim
Metz , 2 11ro . Manchester

Zur guten Quelle , Klrohgasso 3.
Zipper ins , Stud . Hamburg
Eeoba , Stud . Marburg
Andreas , Stud . „
Müller , Landmesser ,,

Quisisana, Parkstrasse 1, 5 u. 7.
Bonheur m. Fr . Brüssel
Pauli , Ing . m. Farn . Stockholm

Reichspost, Nicolasstrasse16.
Kuwisch , Kfm . Elberfeld
Voigt , Reobtsanw . m . Fr . Gotha
Stummler , Kfm . m. Fr . Frankfurt

Rhein-Hotel, Rbernstrasse16.
Wathor , Cap . z. S . Rom
Ililger Lennep
Posclunann , Freg .-Cap . Berlin
Brouslng , Cap . z. 8 . „

Römerbad , Kochbrunnenplatz 3.
Ilaiuinersdorff , Fr . I Metz
Blau , Fr . Bernkastel

ROSS, Kranzplatz 7, 8 u. 9.
Pennington ca. Farn . Baltimore
Bhapland , Frl . England

Hotel Royal, Sonnenbergerstrasse8.
Culmann Landau

« .itBtyYiVkR. t. t.dllBr Mol, tfcnl.bn*,’ntn«
fhlt

SchUxanhOf , 8cMU <mtaot . lr «. . .
North «. Kfm . Turgau
Deutichebeln , Rittergut «bas . Drognitz
Hohntann , Kfm . Greiz

Schwan, Kochbrunnenplatz 1.
Schnetget Hammer -Seubsdorf
Hartman », Frl . „
Lipmann , Fr , Wahiondorf
y. Loesch Lorzeudorf

Friedrichshof, Frledrichstr. 35.
Hubster , Kfm . Dortmund
Ronneherg Godesberg
Bauer

Hotel Fuhr, Geisbergstrasse3.
Philipp , Gutsbes . m. Fr . Mecklenburg
Sichert , Fr . Berlin
Simson , Kfm . Elberfeld
Goldberg m. Fr . Mildesbelm
Fraukenstein m. Fr . Bonn

GrUner Wald, Marktstrasse.
Hey de , Kfm . Elberfeld
Schmawltz , Stud . Marburg
Mook m. Fr . Vohwinkel
Maffai , Ingen , m. Fr . Zürich
CulleDberg , Offizier Dies
Piper , Kfm . Bielefeld
Wagner , Kfm . Kempten
Ries , Kfm . London
y. Eggmann Endeuteh

Hahn , Spiogelgassa 15.
Herbert , Kfm . Leipzig
Kohren m. Fr . Neuwied
Dezoe , Kfm . Lüttich

Hamburger Hof, Taunusstrasse11.
Höhne , llr . u . Pr . Berlin
Ruhfuss m . Fr . Dortmund

Happel, Schillorplatz 4.
Holfeld , Bahnassistent Köln
Roder in . Fr , „
Herlein , Kfm . Kassel
Berger , Kfm . Mannheim
Nassauer Hof, Kaiser Friedrichplatz 3.
Lundström m. Fa n. Stockholm
Wygodzlnskl , Dr . phil . m . Fr . Bonn
Natter , Fabrikbos . m . Fr . Strassburg
Brabam m. Farn . London
Friedrichs m. Fr . Hamburg
Lübhold , Kfm . m. Fr . Stettin
Messow m. Fr . Aachen

Nerothal (Kuranstalt) Ncrotbai 18.
Schalke , Buchlidl . Lodz
Kons , Kfm . Berlin
Buttgcreit , Kfm . „

Nonnenhof, Kirchgasse 39|4l.
Kümmel , Kfm . nt . Fr . Düsseldorf
Heuser , Frl . Halle
Schmidt , Kfm . Stuttgart
Walther , Kfm . Chemnitz
Kugicann , Kfm . Dresden
Morell , Kfm . Bonn
Gummersbach - Köln
Stornier , Lehrer Dr . Orauienstein

Oranien, Biersladterstrasse2.
Scheiblcr , Fr . m . Ped , Lodz
Herbst ra. Fr . „

Schweinsbern. Rhtlnbahnstr. 5.
Becker , Stud . arch. Karlsruhe
Kühl rann , Kfm . in . Fr. Berlin
Schapiro Nowugrunotcn
Damm m. Fr. Soest
Hoster , Kfm. Köln
Geldern , Kfm. Boskoop

Spiegel , Kranzplatz 10.
Calines , Kfm . m. Fr. Newyork

Tannhäuser , Balinhofstraase 8.
Winter , Reut . m. Kr. Amsterdam
Mohr , Yorlagsbuobhdl . m. Fr . Wieu
Eiert , Prokurist Stolpe

Taunus -Hotel , Rhslnstrasse 19.
Pfeffer , Stadtrath m. Fr. Halle
Mlak , Kfm . m. Fr. Berlin
Huch , Kfm . m. Fr. Kreuznach
Feist , Kfm.
ßchoers , Kfm. Berlin
Junckerstorff , Cand . med. Düsseldorf
Kerliuicke Homburg
Nolda , Fabrikant Reading
Ohiert , Kfm. Berlin
Gail , Gutsbes . an. Fr. Ebbern
Pfaff m. Fr. Köln
Stein
Teiler . Kfm. London
Uaack , Fr . Major Mannheim

Union, Neugasse 7.
Tanz , Frl . Stetten -Grabow
Neuber Bernburg
Wohner , Fr . „
Morrettl , Kfm . m. Fr . Fierens
Felderhohn , Kfm . Wesel

Victoria , Wilholmstrasse 1.
Y. Banden , FrL Köln
Sturm , Frl . Düsseldorf
Speight m. Fr . u. 8 . London
Koppenrath , RIttmstr . m. Farn . Lankow

Vogel , Rheinstrasse 27.
Dyckloff , Referendar
Bucerlus , Kfm . m. Fr.
Borelt,gm . T.

Burgsteinfurt
Köln

Luxemburg

nserate
finden in Stadt wie außerhalb im

„Wiesbadener General- Anzeiger"
_die wirksamste Verbreitung^

-
KVt ’W \ ^ VS%» »VW%

y WWtvfBcVi , önn 2.̂ . N\a\ \^ Q\ .
Morgens 7 Uhr -. Konzert dem Kar *OrcheRt « n

in der Kociibrnnnen - Anlage
unter Leitung des Konzertmeisters Herrn Ä. van der Voart

1. Choral : „O du Liebe , meine Liebe “.
2. Ouvertüre zu „Johann von Paris “ . .
3. I . Finale aus „Margarethe “ . *
4. „Erlkönig “. Lied.
5. Kaiserstadt , Polka . . . . .
6. Musikalisches Füllhorn , Potpourri . .
7. Deutscher Kaiser -Marsch

Boieldien.
Gonnod.
Schubert
Strauss.
Kr &l.
Zikoff.

Abonnements - Konzerte
des

städtischen Kur - Orchestera
unter Leitung seines Kapellmeisters, des Kgl . Musikdirektor«

Herrn Louis Ldstner.
Nachm. 4 Uhr:

1. „Hoch Hababurg “ . . . . . .
2. Vorspiel zu „Die Folkunger “ . . . .
3. III Finale aus „Lucia “ .
4. Der Erlkönig , Ballade.
5. Ouvertüre zu t Dia diebische Elster“
6. Bajaderentanz und Lichteitanz der Bräute von

Kaschmir aus „Feramors “ . . . .
7. Potpourri aus „Der Obersteiger “ . . .
8. Die Sprudler , Walzer.

Abends 8 Uhr:
W agner - Abend.

1. Einzug der Gäste auf Wartburg ) aus „Tftuser-
2. Lied an den Abendstern ) häuser“
3. Vorspiel iu „Die Meistersinger von Nünoberg“
4. Fragmente aus „Der fliegende Holländer“
5. Wotans Abschied von Brünnhilde und Feuer¬

zauber aus „Die Walküre “ . . . .
6. Siegfrieds Tod und Trauermarsch aus „Götter¬

dämmerung “ . . . . . .
7. Kaisermarsch.

KrAL
Kretschmer.
Donizetti.
Fr «. Schubert
Rossini

Ru bin st ein.
Zeller.
Edler Bela.

' R.Wagner.

Freitag , den 31. Mai 1901, ab 4 Uhr Nachmittags,
(nur bei günstiger Witterung ) :

Grosses Gartenfest.
Drei Musikkorps.

Ballon *Fahrt
der Aöronauten

Miss Polly und Kapitän Ferell
mit ihrem Riesenballon „Takn “ (1000 K̂ub.-Meter),

eventuell Fallschirm - Absturz der Miss Polly.
Anmeldungen von Passagieren  befördert die Tages¬

kasse. (Preis nach Vereinbarung .)
Auffahrt  ca . 5 '/» Uhr

Von 3 Uhr ab bleibt der Garten nur für Gartenfestbesucber
reservirt

Um 8 Uhr beginnend:
Stoppel -Konzert

Mit Eintritt der Dunkelheit :
Illumination des Kur - Parks.

Grosses Feuerwerk
(Herzogi . Hof-Kunstfeuerwerker A . Kecker ).

Beleuchtung der Kaskaden vor dem Kurhause.
Eintrittspreis 1 Mark.

Karten - Verkauf an der Tageskasse im Hanptportal desKurhauses . '

Kurhaus zu Wiesbaden.
Am SamBtag , den 1. Juni d. Jg ., 8l/t Uhr Abends , findet:

Rdunion dansante
im weissen und rothen Saale des Kurhauses statt.

Zum Besuche dieser besonderen Veranstaltung werden hier¬
mit diejenigen Kurfremden , welche Jahres - oder Saison-
karten und diejenigen hiesigen Einwohner , welche Aben-
nementskarlen zum Kurhause gelöst haben , ergebenst ein
geladen.

Die Einführung von Nicht - Inhabern solcher Karten
kann generell nicht gestattet werden.

Tageskarten,  sowie eine Beikarte für  minder-
j * hr i ge Söhne  berechtigen nicht zum Besuche der Reunion.

fCjT Anzug : Balltoilette (Herren ) Frack und weiss«
Binde.

Städtische Kur -Verwaltung:
von Ebmejer,  Kurdirector.



V3eTnautmtit1}ung.
Sur SBamumj be8 tpubltTuniä oor Uebertvetun$cn locrbcn

nodtfidjenb Me ben  Schutz txä SXkilbcä oor  Bränden btfitxdtn*
beit Strofbcftimmungen Hiermit zur öffentlichen flenntviß  ge¬
bracht:

§ 360  Nr . 6 des Reichsstr-afgesetzbuches:
DM Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Hast bis zu 14

Lagen wird bestraft, wer an gefährlichen Stellen in Wäldern
»der Haiden oder in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder
feuersangenden Sachen Feuer anzündet.
b)
§ 44 des Feld- und Forstpolizei-Gesetzes vom 1. April 1880:

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Hast bis zu 14 Ta¬
tzen wird bestraft, wer

L mit uiwerwahrtem Feuer oder Licht den Wald betritt oder
sich demselben in gefahrbringender Wise nähert;

2. im Walde brennende oder glimmende Gegenstände fallen
läßt , fortwirft oder unvorsichtig handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 6 des Strafgesetz¬
buchs im Walde oder in gefährlicher Nähe desselben im
Freien ohne Erlaubniß des Ortsvorstehers, in dessen Be¬
zirk der Wald liegt, in König!. Forsten ohne Erlaubniß
des zuständigen Forstbeamten 9Feuer anzündet, oder das
gestatteter Maßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsich¬
tigen oder auszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des § 360 Nr . 10 des Strafge¬
setzbuches bei Waldbränden , von der Polizeibehörde, dem
Ortsvorsteher oder deren Stellvertreter oder dem Forstbe¬
sitzer oder Forstbeamten zur Hilfe ausgeforbert, keine Folge
leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erhebliche eigene
Nachtheile genügen konnte.

c)
Regierungs-Verordnung vom 4. März 1899.

Mit Geldstrafe bis zu 10 Mark, im Unvermögensfallemit
verhältnißmäßiger Haft wird bestraft, wer in der Zeit vom 16.
März bis 1. Juni in einem Walde außerhalb der Fahrwege
Cigarren oder aus einer Pfeife ohne verschlossenen Deckel raucht.

Wiesbaden, den 28. Februar 1890.
Der Oberbürgermeister.

_ I . 33.: Körner._
Bekanntmachung.

Hier wohnhafte Familien , welche bereit sind,
erwerbsunfähige Personen auf unsere Kosten in Pflege
zu nehmen, werden ersucht, sich unter Angabe ihrer Be¬
dingungen im RathhanS , Zimmer Nr . 14, alsbald zu melden.

Wiesbaden, den 15. Mai 1901. 1316
Der Magistrat . — Armen Verwaltung.

Nichtamtlicher Theil. |
Bekanntmachung.

Samstag , den 8 . Juni 1901 , Nachmittags4 Uhr^
wird das den Eheleuten Heinrich Alleudörfer und
Marie , geb. Ketzer, in Clarenthal gehörige einstöckige
WohuhanS mit Kniestock, einem einstöckigen Stalle nebst
Hofrauld, belegen zu Clarenthal zwischen Philipp Reichwein
und den Wiesen Harfengrund, taxirt zu 5000 Mk.. im hie¬
sigen Gerichtsgebäude, Zimmer Nr . 98, zwangsweise öffent¬
lich versteigert.

Wiesbaden, den 2. April 1901. 452
__ Königl . Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Dienstag,  den 4. Juni 1901, Nachmittags 4 Uhr

wird das den Eheleuten JohannGichhorn und Karo-
l i n e geb. Muehl in Wiesbaden  gehörige Jmmo-
bilien-Besitzthum, bestehend in einem dreistöckigen Land¬
haus nebst Hofraum, belegen an derWei n ber g str aße
zwischen Josef Berberich und Julis Kölsche, taxirt zu Mk.
95000 im Gerichtsgebäude, Zimmer Nr. 98, zwangs¬
weise öffentlich  versteigert.

Wiesbaden , den 27 . März 1901.
529 Königl. Amtsgericht 12.

/ fBcfanntmaOtunß.
Die auf rund 5800  Mk . veranschlagten Arbeiten zur Mn»

richtung des Weinbergdistriktes RaueuthalEltvtLte,
im Wesentlichen Erd - und Maurerarbeiten , sollen i»
öffentlicher Ausschreibung vergeben werden. Angebote nebß
Proben der Ziegel-, Bruch- und Basaltpflastersteine stütz
versiegelt und mit entsprechender Aufschrift versehen kostenfrei
bis zu dem auf

Montag, den3.Juni. Vormittags II Wr
anberaumten in meinem Geschäftszimmer stattfindenden Ew
öffnungstermin einzureichen.

Die Bedingungen und Angebotsformulare können daselbst
vormittags von 8—12 Uhr eiagesehen bezw. in Abschrift
gegen Entrichtung von 1,20 Mk. von dort bezogen werden

Zuschlagsfrift 2 Wochen.
Rüdesheim, den 15. Mai 1901.

Der Königliche Kreisbauinspektor.
I . V.: Neumann,

Negierungs -Baumeister. 3981
Bekanntmachung.

Die auf den 26 . April 1901, Nachmittags 3 ' j, Uhr
anberaumle Versteigerung der den Eheleuten Kaufmann Karl
Gärtner  und Marie geb. Schnabel zu Biebrich z. Zt . in
Wiesbaden gehörigen, in der Gemarkung Biebrich belegene»
Immobilien , findet erst am 18 . Juni 1901 Nach¬
mittags Uhr , in dem Rathhaussaale zu Biebrich statt.

Wiesbaden, den 22 . April 1901.
339_ Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Mittwoch, den 29 . Mai 1901. Nachmittags 4 Uhr,

wird das dem Viehhändler Leonhard Lendle , dessen Soha
Wilhelm Lendle als Erbe der verstorbenen Ehefrau Lisctte
geb. Scheuermann dahier gehörige Zstöckige Wohnhaus,
zwei einstöckige Stallungen , eine Scheune mit Remise nebst
Hofraum, belegen an der Lahnstrafte zwischen Wilhelm
Löffler und Karl Fritz, taxirt zu 20,000 Mark, im Gerichts¬
gebäude, Zimmer 98 . zwangsweifc öffentlich versteigert.

Wiesbaden, den 20. März 1901.
Königliches Amtsgericht Abth . 12.

Residenz-Theater.
Divfctiou: Dr . Phil. H. Ranch.

Mittwoch , den LS . Mai IS0I.
240. AbonnementS.Vorstellung AbonnementS-villetS gültig.

Zum 7. Male:
Novität! Der Ausflug ins Sittliche . Novität,

Komödie in 4 Akten v. Georg Engel.
Regie: Albuin Unger.

HanS Wodrow, Hauptmann der Landwehr und
Nittergutsbefitzer.

Wilhelmine. seine Frau . . . . . .
Fritz. Leutnant, beider Sohn . . . .
Marie von Satten , RilergutSbesitzerin, Nachbarin v.

Wodrow.
Georg von Götz, Neffed. Frau Wodrow, Journalist
Grothe, Jnspector b. Wodrow . . . .
Eva Schneider, Hausfräulein . . . .
Dörthe, Hofmagd
Pastor Lange, Geistlicher auf Malwitz .
Landrath von Zipplow
Graf Wolf von WolfenhofSirr von Degenberamtmann Möller
Oberförster Rothhahn
Claus Bode
Scharf, Kreisthierarzt i , 1 .
Ingenieur Brinkmann . . . . .
Christian, Diener bei Wodrow

Dienstpersonal, Arbeiter.
Nach dem 2. Akte findet eine längere Pause statt.

Der Beginn der Vorstellung, sowie der jedesmaligen Akte erfolgt
dem 3. Glockenzeichen.

Anfang 7 Uhr. — Ende nach 9 Uhr.

Gutsbesitzer

Gustav Schultze.
Sofie Schenk.
Richard Gorter.

Elfe Tillmann.
HanS Sturm.
Hans Manuffi.
Helene Kopmann.
Gerdy Waiden.
Gustav Rudolph.
Max Engelrdorff,
Carl Hild.
Georg Albri.
Albuin Unger.
Otto Kienfcherff.
HanS Thüring.termann Kunz.*arl Eckhoff.
Albert Rofenow

nach

Donnerstag , den 80 . Mai 190U
241. AbonnementS-Borstellung. AbonnementS-BilletS gültig

Der Hypochonder.
Lustspiel in 4 Akten vo» G. v. Moser.
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